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Versionshistorie 

Version Bearbeiter Handlung Datum 

2.0 Adi Gut Erstellung des Dokumentes 12.01.2026 

 Vertragsgegenstand und Geltungsbereich 

1.1. ARCON Informatik AG (Arcon) erbringt 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
der Konzeption, Entwicklung, Realisie-
rung, Einführung und der Schulung von 
Informatik-Lösungen (im nachfolgenden 
auch ICT genannt). 

1.2. Die von Arcon unterbreiteten Offerten 
sind vertraulich zu behandeln und blei-
ben, falls nichts anderes vereinbart, 
während 30 Tagen verbindlich. Vorbe-
halten bleiben Preisänderungen der Her-
steller von Hardware und Software. 

1.3. Soweit in Individualverträgen nicht an-
ders geregelt, bestimmt sich das Verhält-
nis zwischen Arcon und dem Kunden 
nach Massgabe dieser AGB. 

1.4. Die Bedingungen für ‚Software as a Ser-
vice‘ (SaaS) sind in den allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für ‚Software as a 
Service‘ geregelt. 

 Modalitäten und Individualverträge 

2.1. Der Kunde wählt die Informatik-Lösung 
nach den von ihm schriftlich definierten 
Anforderungen, gestützt auf die schriftli-
chen Angaben von Arcon und deren Lie-
feranten. 

2.2. Der ICT-Anwendungsbereich, die erfor-
derlichen Lizenzen, Anzahl Geräte, Ter-
mine und Zuständigkeiten werden ge-
meinsam vereinbart. 

2.3. Arcon orientiert den Kunden über die 
notwendige Infrastruktur um den 

Betrieb der Software und Hardware zu 
gewährleisten. 

2.4. Der Kunde wird über die Kosten der In-
stallation, nötigen Anpassungen, Schu-
lung und Wartung für die Benutzung der 
Programmedurch Arcon informiert. 

2.5. Basierend auf diesen AGB werden Indivi-
dualverträge für die folgenden Leistun-
gen erstellt: 

▪ Vermittlung von Lizenzen für Software 
(Lizenzvertrag) 

▪ Abschluss von Software-Wartungsver-
einbarungen (Wartungsvertrag) 

▪ Abschluss von Service Level Agree-
ments zur Pflege der ICT-Infrastruktur 
(SLA) 

▪ Ausführung von Arbeiten für den Kun-
den (Dienstleistungsvertrag) 

 Zusammenarbeit 

3.1. Arcon setzt für die Lösung der vom Kun-
den gestellten Aufgaben qualifiziertes 
Fachpersonal ein. Arcon behält sich das 
Recht vor, zur Vertragserfüllung Dritte 
beizuziehen. 

3.2. Die Vertragserfüllung erfolgt in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Kunden und un-
ter seiner aktiven Mitwirkung. Der 
Kunde räumt seinen zuständigen Mitar-
beitenden ausreichend Zeit und Kompe-
tenzen ein, damit diese aktiv im Projekt 
mitarbeiten sowie Ausführungsanwei-
sungen erteilen können. Über kunden-
seitige Probleme und auftretende Un-
klarheiten wird die Arcon unverzüglich 
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informiert. 

3.3. Arcon kann nur insoweit zur richtigen 
und termingerechten Vertragserfüllung 
verpflichtet werden, als der Kunde aktiv 
mitwirkt und seinen Verpflichtungen 
nachkommt. 

3.4. Der Kunde schafft die Voraussetzungen, 
damit Arcon die übertragenen Aufgaben 
ungehindert ausführen kann. 

3.5. Der Kunde wird darüber in Kenntnis ge-
setzt, dass die Höhe der Kosten, die be-
nötigte Zeit und der praktische Nutzen 
des Arbeitsergebnisses wesentlich von 
seinen Eigenleistungen abhängen. 

 Rechte an Software-Programmen 

4.1. Urheber- und andere gewerbliche 
Schutzrechte an für den Kunden erarbei-
teten Ergebnissen und/oder ihm über-
lassenen Unterlagen, Auswertungen 
und/oder Programmen gehören Arcon 
bzw. dem jeweiligen Hersteller. 

4.2. Der Kunde erwirbt mit der Lizenz die un-
übertragbaren und nicht ausschliessli-
chen Nutzungsrechte an der Software 
und an den von Arcon erarbeiteten Er-
gebnissen, sofern nicht ausdrücklich in 
schriftlicher Form eine abweichende Re-
gelung vereinbart worden ist. 

4.3. In jedem Fall bleibt Arcon berechtigt, bei 
der Vertragserfüllung verwendete Ideen, 
Konzepte, Methoden, Techniken und 
Know-how auch anderweitig frei zu ver-
wenden. 

4.4. Dem Kunden sind die Weitergabe des Li-
zenzmaterials an Dritte und die Verwen-
dung über den vereinbarten Gebrauch 
hinaus untersagt, ausser in Fällen eines 
Firmenverkaufes an die Rechtsnachfol-
gerin. In diesem Fall gelten die Bestim-
mungen des jeweiligen Herstellers. 

4.5. Beschädigt oder löscht der Kunde das 

Programm, leistet Arcon auf Wunsch des 
Kunden den benötigten Ersatz. Der 
Kunde hat die entstehenden Wiederbe-
schaffungskosten sowie den allfälligen 
Aufpreis für eine erweiterte oder neuere 
Version zu bezahlen. Ohne gültigen War-
tungsvertrag hat der Kunde keinen An-
spruch auf kostenlose Nachlieferung der 
neuesten Programmversionen. 

 Lieferung und Installation von Hardware 

5.1. Arcon liefert und/oder installiert die Ge-
räte und Zusatzprodukte gemäss dem 
vereinbarten Liefertermin. Die Bestand-
teile der Hardware samt dazugehöriger 
Dokumentation, bestehend aus Geräten 
und Zusatzeinrichtungen, mit ihren je-
weiligen Eigenschaften und Leistungs-
merkmalen werden im Detail spezifi-
ziert. Defekte Geräte müssen Arcon un-
mittelbar gemeldet werden. 

 Rechte an Soft- und Hardware von Dritten 

6.1. Die Rechte und Pflichten aus dem Ge-
brauch von Soft- und Hardware, welche 
von Dritten übernommen oder gekauft 
werden, richten sich nach den Bestim-
mungen des Herstellers oder Verkäufers 
und müssen vom Kunden übernommen 
werden (z.B. Endbenutzer-Lizenzvertrag 
– EULA - von Abacus). 

 Lieferung und Termine 

7.1. Die Lieferung erfolgt an den Erfüllungs-
ort. 

7.2. Ändert oder erweitert der Kunde den Ar-
beitsumfang nachträglich oder kommt er 
seinen Verpflichtungen nicht, verspätet 
oder ungenügend nach, verlängern sich 
die Termine dementsprechend. Das glei-
che gilt für den Fall, dass unverschuldete 
Umstände bei Arcon, so namentlich Ter-
minüberschreitungen von Drittlieferan-
ten. 

7.3. Im Falle höherer Gewalt, d.h., bei 
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Einwirkung unvorhersehbarer, ausseror-
dentlicher Ereignisse, können Termin-
abweichungen nicht ausgeschlossen 
werden. Die Vertragsparteien streben 
eine den Umständen angemessene Lö-
sung an. 

7.4. Nach erfolgter Lieferung prüft der Kunde 
das gelieferte System während einer Zeit 
von 30 Tagen. Falls der Kunde die Funk-
tionen bzw. Leistungen nicht schriftlich 
beanstandet, gelten sie als abgenom-
men. 

7.5. Mit erfolgter Leistung am Erfüllungsort 
gehen Nutzen und Gefahr auf den Kun-
den über. 

 

 Gewährleistung 

8.1. Die Software-Funktionen werden vor der 
Lieferung fachmännisch geprüft. Sie ha-
ben den schriftlich vereinbarten Spezifi-
kationen oder, wenn solche fehlen, den 
Standard-Spezifikationen des Lieferan-
ten zu entsprechen. 

8.2. Bei sorgfaltswidriger oder mangelhafter 
Vertragserfüllung ist Arcon verpflichtet, 
auf Verlangen des Kunden eine einwand-
freie Leistung nachzuholen, und zwar 
nach Wahl von Arcon durch Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung. 

8.3. Sollte dem Kunden aufgrund verspäteter 
Ausführung, in Folge der Verletzung von 
Sorgfaltsregeln oder der Mangelhaf-
tigkeit der erbrachten Leistung ein Scha-
den entstehen, haftet Arcon falls ihre 
Mitarbeitenden ein Verschulden zur Last 
fällt, bis höchstens zum Betrag der ge-
samten vom Kunden für die zu Recht be-
anstandeten Leistungen geschuldete Ho-
norarsumme. 

8.4. Bildet Gegenstand des Vertrags die Lie-
ferung von Hardware oder Software, für 
welche sich Arcon ihrerseits dem Kun-
den gegenüber erkennbarermassen bei 

Dritten eindeckt, kann Arcon gegenüber 
dem Kunden nur insoweit Gewährleis-
tung und Haftung übernehmen, als der 
Drittlieferant seinerseits garantiert und 
gegenüber Arcon nach seinen Vertrags-
bedingungen haftet. Jede weiterge-
hende Gewährleistung und Haftung ist 
wegbedungen. 

8.5. Wird durch die Arcon ein Software-Up-
date installiert und sind daraus resultie-
rend Anpassungen an den Programm-
Definitionen notwendig (z. B. Einstellun-
gen für Reports, Programmparametrisie-
rung etc.) so werden diese Arbeiten nach 
Aufwand verrechnet. 

8.6. Der Anspruch auf einwandfreie Leistung 
setzt voraus, dass der Kunde Beanstan-
dungen spätestens einen Monat nach 
Kenntnisnahme schriftlich mitteilt. 

8.7. Arcon leistet Gewähr und haftet aus-
schliesslich gemäss den vorstehenden 
Ziffern 8.1 – 8.6. Jede weitere Haftung 
oder Verpflichtung im Zusammenhang 
mit der Erbringung von Leistungen unter 
diesem Vertrag sowie Einsatz und Ge-
brauch des Arbeitsresultates und der da-
mit erzielten Resultate, für direkte oder 
indirekte Schäden (Folgeschäden) wie 
insbesondere entgangener Gewinn, 
nicht realisierte Einsparungen, Mehrauf-
wendungen des Kunden oder Ansprüche 
Dritter, wird ausdrücklich ausgeschlos-
sen. 

 Vergütungen 

9.1. Soweit die Parteien nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart haben, wird 
das Honorar für die Erfüllung der Arbei-
ten durch Arcon nach Zeitaufwand be-
rechnet. Auslagen für Reise-, Verpfle-
gungs- und Übernachtungsspesen, Ver-
sandkosten, Material, Steuern, Gebüh-
ren etc. werden nach effektivem Auf-
wand in Rechnung gestellt. 

9.2. Sind keine besonderen Honoraransätze 
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vereinbart worden, gelten die üblichen 
Tarife der Arcon. 

9.3. Festpreise oder Kostenschätzungen von 
Arcon stehen unter dem Vorbehalt, dass 
der Kunde den Vertragsumfang oder In-
struktionen nicht nachträglich ändert 
und seinen Obliegenheiten rechtzeitig 
und vollumfänglich nachkommt. An-
dernfalls darf Arcon den Mehraufwand 
gesondert in Rechnung stellen. 

9.4. Dienstleistungen, Warenlieferungen so-
wie Spesen werden monatlich in Rech-
nung gestellt und sind ohne Abzug innert 
20 Tagen zahlbar. 

 

 Ausfuhrverbot 

10.1. Die Ausfuhr von Produkten, die durch die 
Abteilung für Ein- und Ausfuhr des Eidge-
nössischen Volkswirtschaftsdeparte-
mentes oder entsprechende ausländi-
sche Behörden mit einem Ausfuhrverbot 
belegt sind, ist untersagt. Diese Ver-
pflichtung geht hiermit auf die Abneh-
mer dieser Waren über und ist bei deren 
allfälliger Weitergabe wiederum zu 

überbinden. 

 Vertraulichkeit / Geheimhaltung 

11.1. Beide Parteien verpflichten sich gegen-
seitig zur Geheimhaltung sämtlicher ge-
schäftlicher Geheimnisse. Dazu zählen 
insbesondere Informationen, Ideen, 
Konzepte und Verfahren. Der Umfang 
der Geheimhaltung kann durch vertragli-
che Vereinbarungen angepasst werden. 

11.2. Die Vertraulichkeitsvereinbarung hat 
auch nach Beendigung eines ausgeführ-
ten Projekts bzw. Supports, einer Verein-
barung oder einer anderen Grundlage 
für die Ausführung der entsprechenden 
Dienstleistung uneingeschränkt Gültig-
keit. 

11.3. Eine Festlegung einer eventuellen Kon-
ventionalstrafe ist Sache des Gerichts. 

 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Steinhausen. 
 
Anwendbar sind der Individualvertrag mit allen 
Anhängen, in zweiter Linie die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und ergänzend das 
schweizerische Recht. 
 

Steinhausen, Januar 2026 
(ersetzt alle früheren Ausgaben)

 


